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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- und Feiertagen vom 07.01.2016

Aufgrund des § 6 Abs. 4 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der La -
denöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz.—  LÖG NRW)„vom 16. November 2006 (GV.
NRW. S. 208) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2013  (GV. NRW. S. 208) und
der §§ 25 ff des Gesetzes über  Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden —
Ordnungsbehördengesetz (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980
(GV. NRW. S. 528 / SGV NRW 2060), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
8. Dezember 2009 (GV.  NRW. S. 765) wird von der Stadt Hattingen als örtliche
Ordnungsbehörde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung  vom 26.11.2015
gemäß § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), verordnet:

§ 1

Im Stadtgebiet Hattingen dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 3 Ladenöffnungsgesetz
NRW an folgenden Sonntagen geöffnet sein:

Sonntag, 24.04.2016 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Frühlingsfest

Sonntag, 04.09.2016 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Kulinarischer Altstadtmarkt

Sonntag 02.10.2016 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Herbstmarkt/Panhasfest

Sonntag, 11.12.2016 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Nostalgischer Weihnachtsmarkt

§2

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig außerhalb der in § 1
zugelassenen Geschäftszeiten Verkaufsstellen öffnet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des 
Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet
werden.

§3

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hattingen, 07.01.2016 gez. Glaser, Bürgermeister
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Einziehung von Teilflächen der Straße In den Höfen

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hattingen hat am 12.03.2015 beschlossen, für
die  im Lageplan markierte  Fläche,  Teilfläche des Flurstückes 170,  Flur  2,  Gemarkung
Dumberg,  das  straßenrechtliche  Einziehungsverfahren  gemäß  §  7  des  Straßen-  und
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der zur Zeit geltenden
Fassung durchzuführen, da diese Wegefläche ihre Verkehrsbedeutung verloren hat.
Die Absicht der straßenrechtlichen Einziehung wurde am 04.09.2015 öffentlich bekannt
gemacht. Einwendungen sind hier nicht vorgebracht worden. 
Die  Einziehung wird  mit  dieser  öffentlichen  Bekanntmachung verfügt.  Sie  wird  hiermit
wirksam.

Hattingen, 08.12.2015         Der Bürgermeister      I. A. Lemanski

Lageplan 
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Öffentliche Bekanntmachung
========================

 -Jahresabschluss der Stadt Hattingen für das Jahr 2014 -

Die  Stadtverordnetenversammlung  hat  in  ihrer  Sitzung  am  26.  November  2015  den
Jahresabschluss zum 31.12.2014 gemäß § 96 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen  (GO  NRW)  durch  Beschluss  (DS  243/2015)  festgestellt.  Grundlage  war  der
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des vom Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung
des  Jahresabschlusses  beauftragten  Fachbereichs  Rechnungsprüfung.  Der
Rechnungsprüfungsausschuss  hat  den  Bericht  des  Fachbereichs  Rechnungsprüfung
übernommen und sich zu eigen gemacht. Eine entsprechende Beschlussfassung darüber ist in
der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 24. November 2015 erfolgt. 

Der  Bürgermeisterin  der  Stadt  Hattingen  wurde  durch  die  Stadtverordnetenversammlung  am
26. November 2015  die Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2014 wurde dem Ennepe-Ruhr-
Kreis  und  der  Bezirksregierung  Arnsberg  als  zuständige  Kommunalaufsichtsbehörden  mit
Schreiben vom 12.Dezember 2015 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW angezeigt.

Der Jahresabschluss 2014 wird hiermit  öffentlich bekannt  gemacht.  Er kann mit  allen Anlagen
während der Öffnungszeiten bei der Stadt Hattingen, Verwaltungsgebäude Roonstraße 5, 45525
Hattingen,  im  Fachbereich  Finanzen,  1.  OG,  Zimmer  13  bis  zur  Feststellung  des
Jahresabschlusses 2015 eingesehen werden.

Hattingen, den 16.12.2015

gez. Dirk Glaser
(Bürgermeister)
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW – LZG NRW

Die nachfolgenden Dokumente der Stadt Hattingen 

- Dokument 29/15
- Dokument 30/15
- Dokument 31/15
- Dokument 32/15

werden an Herrn Attilla Aslan Atas, letzte bekannte Anschrift Hillesheimstr. 18, 50735 Köln 
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) öffentlich 
zugestellt.

Die Dokumente können bei der Stadt Hattingen (Fachbereich  Bürgerservice, Rechts- und
Ordnungsangelegenheiten,  Bahnhofstr.  48,  45525  Hattingen  während  der  allgemeinen
Öffnungszeiten  von der  o.g.  Person oder  einem von ihr  Bevollmächtigten  abgeholt  oder
eingesehen werden.

Das Dokument gilt  als zugestellt,  wenn seit  der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hattingen, 07.01.2016
Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Hasenbein 
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